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Mit dieser Ausgabe wirft Forum Recht Schlaglichter auf diese Debatte 
und eröffnet zum Teil ungewohnte Blicke auf die DDR, ihr Recht und 
ihre Abwicklung.

Viel zu oft erscheint das DDR-Regime in der Rückschau als ho-
mogener Block. Gegen dieses Bild wird mit dem Artikel von Matthias 

Peitsch ein detaillierter Blick auf die Kontroverse um die sogenann-
ten Erbe-Thesen geworfen, die die DDR-Rechtswissenschaft in den 
sechziger Jahren spaltete (S. 149-151). Hingegen beziehen sich die 

Artikel von Isabel Erdem und Andreas Kerkemeyer auf die 
gegenwärtigen Debatten um die Einordnung der DDR, wenn 
sie aus unterschiedlichen Perspektiven das Pauschalverdikt des 
„Unrechtsstaates“ kritisieren. Steht bei Erdem auf den Seiten 
152-153 der historische Vergleich von Nationalsozialismus, 
DDR und Bundesrepublik im Vordergrund, so untersucht 
Kerkemeyer auf den Seiten 154-155 die inneren Schwächen 
des „Unrechtsstaat“-Begriffs. Mit einem „klassischen“ Fall der 
juristischen Vergangenheitsbewältigung beschäftigt sich auf 
den Seiten 156-160 Martin Russell, wenn er die naturrechtlich 
fundierten Urteile in den sog. Mauerschützenfällen einer einge-

henden Kritik unterzieht. Spannende Bezüge zwischen dem Recht der 
Bundesrepublik und dem der DDR stellt schließlich Vadim Reimer 
auf den Seiten 161-163 her, wenn er die arbeitsrechtliche Gesetzge-
bung in beiden Staaten vergleicht und sie auf ihre ideologischen und 
rechtlichen Gehalte untersucht.
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Die DDR erscheint im Rückblick immer mehr wie ein graues, manch-
mal heiteres Absurdistan. Mit dem sang- und klanglosen Unter-
gang des SED-Staates hat sich eine Geschichtsdeutung durchge-

setzt, die die Bundesrepublik als Normalpfad der Entwicklung ansieht 
und die DDR erst da wieder berücksichtigt, wo sie vom westlichen Teil-
staat aufgesogen wurde. Dabei sind nicht nur in der Erinnerungskultur, 
sondern auch in rechtlicher Hinsicht noch viele Fragen offen. Das gilt 
sowohl für das Recht der DDR, über das allgemein wenig bekannt ist, als 
auch für die rechtliche Seite ihrer „Abwicklung“.


